
KINDERGARTENANMELDUNG 20   /20   . 
 

MARKTGEMEINDE SIEGHARTSKIRCHEN 
 

Dieses Formular ist am Gemeindeamt Sieghartskirchen, Wiener Straße 12, Sieghartskirchen abzugeben. 
 

Mein Kind soll zum Stichtag       September 20__                      Februar 20__ beginnen. 

Mein Kind soll beginnen mit       2,5 Jahren             2,5 Jahren (wegen Berufstätigkeit). 
 

Kind 

Familien- u. Vorname des Kindes  
Geburtsdatum, Geburtsort  
Straße, Haus-Nr.  
PLZ, Ort  

 

Mutter 
(wenn erziehungsberechtigt) 

Familien- u. Vorname der Mutter  
Geburtsdatum  
Straße, Haus-Nr.  
PLZ, Ort  
Telefonnummer privat  

E-mail: 

Vater 
(wenn erziehungsberechtigt) 

Familien- u. Vorname des Vaters  
Geburtsdatum  
Straße, Haus-Nr.  
PLZ, Ort  
Telefonnummer privat  

E-mail: 

Geschwister - Anzahl und Geburtsdaten: 
 

Erziehungsberechtigte: 
 Beide                                    nur Mutter                              nur Vater 

 Andere Personen und zwar: 
 

 

Nach der Eingewöhnung soll das Kind den Kindergarten   nur halbtags bis 13:00 Uhr. 

Zeiten für die Nachmittagsbetreuung sind gesondert anzugeben!   ganztags ab 13:00 Uhr besuchen. 
 

Ich bestätige, dass das zum Kindergartenbesuch angemeldete Kind und ein Elternteil / Erziehungsberechtiger in 

der Marktgemeinde Sieghartskirchen mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. Der Hauptwohnsitz der Eltern / Erzie-

hungsberechtigten ist Vorraussetzung für den gesamten Kindergartenbesuch bis zum verpflichtenden Kinder-

gartenjahr (1 Jahr vor dem Schuleintritt), der Hauptwohnsitz des Kindes Vorraussetzung bis zum Schuleintritt. 

 

 

  ......................................    ...............................................................................................  

 Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Bitte wenden! 

 Erledigungsvermerke Gemeinde: 

Formular abgegeben am:  _____________________________________  

Weiterleitung Kindergarten am:  _____________     AW __________  

Aufnahmetermin nach Stichtag   Sept. _______     Feb. __________  

EDV Nr:  _________   Anlage/Verr. erledigt am:  _________________  

NÖ. Landeskindergarten 
 

Zuteilung: ____________________ 

 
Wunsch: _____________________ 



 

 

Den NÖ Landeskindergärten 

Abstetten Ollern Rappoltenkirchen Sieghartskirchen I und II 

sind folgende Ortschaften zugeteilt: 
    

Abstetten Elsbach ** Kogl Gerersdorf 

Dietersdorf Flachberg Kracking Henzing ** 

Einsiedl Ollern Kreuth Sieghartskirchen 

Gollarn Reichersberg Kronstein Wagendorf ** 

Plankenberg Ried am Riederberg Öpping  

Ranzelsdorf Riederberg Penzing  

 Weinzierl Rappoltenkirchen  

  Röhrenbach  
 

** Die Zuteilung der Kinder an einen Kindergarten erfolgt durch die Marktgemeinde Sieghartskir-
chen. Dabei wird auf die vorhandenen Plätze in allen Kindergärten Rücksicht genommen. In jenen 
Jahren, in denen nicht alle Kinder in dem eigentlich zuständigen Kindergarten aufgenommen werden, 
werden einzelne Ortschaften einem anderen Kindergarten zugeteilt. 
 
 Elsbach – Kindergarten Sieghartskirchen I oder Sieghartskirchen II 
 Henzing, Wagendorf – Kindergarten Abstetten 

 
Bei der Zuteilung werden Geschwister, die den Kindergarten bereits besuchen, selbstverständlich be-
rücksichtigt. 
 
 
Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung (ab 13:00 Uhr) werden derzeit für die Kindergärten Ollern 
und  
Sieghartskirchen II, Preßbaumerstraße 60 berücksichtigt.     Montag bis Freitag, max. 17:00 Uhr 

 
In Abstetten derzeit Montag bis Freitag, max. 16:30 Uhr. 
 


